
Gefährdungshaftung 
 
 
Gefährdungshaftung meint Haftung für Schäden, die auch ohne Verschulden des Haftpflichtigen einge-
treten sind. Grundsätzlich kennt das deutsche Recht nur eine verschuldensabhängige Haftung, das 
heißt, ein Schadensersatzpflicht tritt nur dann ein, wenn der Schädiger den Schaden fahrlässig oder 
vorsätzlich herbeigeführt hat. In bestimmten Fällen begründet das Recht eine Ersatzpflicht jedoch auch 
für solche Schäden, die durch eine rechtmäßige, aber für andere mit Gefahren verbundene Betätigung 
verursacht werden, so genannte Gefährdungshaftung. 
 
Eine Gefährdungshaftung ist vor allem für folgende Gruppen normiert: für Fahrzeughalter im Straßen-
verkehr, für Halter von Luftfahrzeugen, von Tieren, für Unternehmer von Eisen-, Straßenbahnen und 
Energieanlagen (einschließlich von Kernenergieanla gen), für Betreiber von Gentechnikanlagen und im 
Bereich des Umweltschutzes. 
 
Die Gefährdungshaftung beruht auf dem Gedanken, dass derjenige, der eine gefährliche Anlage be-
treibt und daraus Nutzen zieht, auch für Schäden haften soll, die Außenstehende dadurch erleiden, 
dass die Gefährdung sich verwirklicht. Um in einer Industriegesellschaft das Wirtschaftsleben und den 
technischen Fortschritt nicht unnötig zu behindern, erlaubt die Rechtsordnung bestimmte Tätigkeiten 
und Anlagen (z.B. den Betrieb eines Kfz., von Energieanlagen) um ihrer Vorteile willen, auch wenn sie 
mit Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind. Realisiert sich die Gefahr und kommt es – auch 
ohne Verschulden des Betreibers – zu Personen- und Sachschäden, so wäre es unbillig, den Verletzten 
den Schaden tragen zu lassen oder ihm den Schadensausgleich nur dann zuzugestehen, wenn er dem 
Schädiger ein Verschulden nachweist. Letzteres wird ihm bei den oft komplizierten Geschehensablä u-
fen nicht oder nur mit Mühen gelingen. Daher begründet die Rechtsordnung auch bei einem nichtver-
schuldeten Schadenseintritt – quasi als ausgleichende Gerechtigkeit – eine Haftung desjenigen, der die 
Gefahrenquelle beherrscht und daraus seinen Nutzen zieht. 
 
Die Gefährdungshaftung bedarf jedoch einer Begrenzung, um den „schuldlosen“ Schadensersatzpflich-
tigen nicht unverhältnismäßig zu belasten. Die Haftung ist daher in den einschlägigen Spezialgesetzen 
unter anderen Gesichtspunkten wieder eingeschränkt, insbesondere meist ausgeschlossen, wenn der 
Schaden auf höhere Gewalt zurückzuführen ist (z.B. § 1 Haftpflichtgesetz, § 7 Abs. 2 Straßenverkehrs-
gesetz, StVG). Darüber hinaus enthalten die Gesetze insofern eine Risikoeingrenzung, als die Haftung 
auf bestimmte Höchstbeträge beschränkt ist (§ 12 StVG, § 10 Haftpflichtgesetz, § 31 Atomgesetz). 
Dadurch wird dem Halter des Betriebsunternehmens ermöglicht, zu wirtschaftlichen Bedingungen eine 
Haftpflichtversicherung abzuschließen. Alle Tatbestände der Gefährdungshaftung begründen – im 
Rahmen der Höchstbeträge – auch einen Anspruch auf Schmerzensgeld. 
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